
 

 

Nutzungsvertrag 
Aktion Schnupperjahr ab 2026  

 
Zwischen 
 

- Nutzungsberechtigter - 
und 
 
Golfsport Willich GmbH & Co. KG, Hardt 21, 47877 Willich 

- GSW - 
 

Beginn der Vertragslaufzeit: 01.07.2026 

 
1. Der Nutzungsberechtigte erwirbt mit der Zahlung des Nutzungsentgelts ein befristetes Spielrecht 

auf dem 18-Loch-Golfplatz der GSW nach Maßgabe der Clubstatuten des Golfclub Duvenhof e. V. 
in ihrer jeweiligen Fassung. Der Nutzungsberechtigte kann keine Ansprüche aus etwaigen spiel-
technischen oder sonstigen Einschränkungen durch den Golfclub Duvenhof e. V. herleiten, insbe-
sondere hat er die einschlägige Spielordnung und die Freigabe i. Z. m. dem Handicap, also seiner 
persönlichen Spielstärke, zu beachten. Der Nutzungsberechtigte kann die Jahresspielgebühr we-
der mindern noch zurückfordern, wenn durch die GSW nicht zu vertretende Leistungsstörungen 
eintreten und dadurch die 18-Loch-Golfanlage nur teilweise oder gar nicht genutzt werden kann. 
Dies betrifft insbesondere witterungsbedingte Platzsperren, die eingeschränkte Nutzung infolge 
von sog. Wintergreens, Unterhalts- und Ausbesserungsarbeiten sowie die Belegung des Platzes 
durch die von der GSW und dem Club ausgerichteten Turniere. Unter diese Regelung fallen auch 
behördlich verfügte Betriebsverbote für Sportstätten, die aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse 
wie z.B. Pandemien ausgesprochen werden. 

 
 
2. Die Laufzeit dieses Vertrages beginnt mit dem Eintritt am 01.07.2026 und wird fest bis zum 

31.12.2027 abgeschlossen. Er verlängert sich automatisch um ein Jahr zu den Bedingungen eines 
Nutzungsvertrages ohne Anwartschaft, wenn der Vertrag und die Mitgliedschaft nicht mit einer Frist 
von 3 Monaten (bis zum 30.09. eines Jahres) gekündigt wird. Die erste Möglichkeit zur Kündi-

gung dieses Aktions-Vertrages besteht somit erst zum 30.09.2027. Dem Nutzungsberechtig-
ten ist bekannt, daß er zur Ausübung des Spielrechtes Mitglied des "Golfclub Duvenhof e.V." wer-
den muß, was mit zusätzlichen, von den aktuellen Statuten abhängigen und laufenden Beiträ-
gen/Gebühren verbunden ist. Im Rahmen dieses Schnupperjahres sind 1.295 € Jahresbeitrag ab 
Eintritt an den GC Duvenhof zu entrichten. Dieser Beitrag ist mit 1/3 in 2026 zahlbar und mit 2/3 
zum Beginn des Jahres 2027. Verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch, so ist in den Folge-
jahren dann jährlich ein Jahresbeitrag gemäß der dann allgemein gültigen Beitragsordnung zu ent-
richten. 
 

3. Zusätzlich zahlt der Nutzungsberechtigte der GSW im Rahmen dieser Aktion ein Aktions-

Nutzungsentgelt in Höhe von € 200,00 für das Nutzungsrecht im Rahmen des Schnupper-

jahres ab Eintritt bis zum 31.12.2027. Diese Summe wird fällig zum 01.01.2027. Verlängert 
sich der Vertrag, so ist in den Folgejahren jährlich ein Nutzungsentgelt gemäß der dann jeweils 
gültigen Preisliste der GSW im Rahmen eines Nutzungsvertrages ohne Anwartschaft zu zahlen 
(derzeit 400 € jährlich). Preisänderungen zum Beginn des nächsten Kalenderjahres bleiben der 
GSW jederzeit vorbehalten. Über Änderungen des Nutzungsentgeltes unterrichtet sie die Nut-
zungsberechtigten schriftlich durch einfachen Brief bis zum 30.06. des laufenden Jahres. 

 

 
Das Nutzungsentgelt wird durch die GSW in Rechnung gestellt und zum 01.01. eines Jahres per 
Sepa-Lastschrift vom Konto des Nutzungsberechtigten eingezogen. Eine Einzugsermächtigung ist 
obligatorisch. Sollte das Spielrecht, bzw. die Spielmöglichkeiten des Nutzungsberechtigten aus 
Gründen, die nicht von der GSW zu verantworten sind, enden (z.B. Verlust d. Mitgliedschaft im 
Golfclub Duvenhof e. V., gesundheitliche Gründe, Ortswechsel etc.), besteht kein Anspruch auf 
Rückzahlung des Nutzungsentgelts oder Teilen davon. 

 



 
 
 
4. Das Nutzungsrecht ist höchstpersönlich und nicht auf Dritte übertragbar oder vererblich. Mit Auf-

gabe /Kündigung der Mitgliedschaft erlischt auch automatisch das Spielrecht! Wichtig: Sowohl 

Spielrecht, als auch Mitgliedschaft müssen jeweils entsprechend schriftlich zum 30.09. ei-

nes Jahres gekündigt werden. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist an den GC Duvenhof zu 

richten und die Kündigung des Nutzungsvertrages an die Golfsport Willich GmbH & Co. 

KG.    
 
 
5. Der Nutzungsberechtigte erklärt sich bereits heute damit einverstanden, im Falle einer zukünftigen  

Beendigung des Nutzungsvertrages zwischen Golfclub und Golfsport Willich GmbH, alle  
bisherigen Zahlungen an den Golfclub –bestehend aus Beiträgen und Gebühren- dann auch 
direkt an die Golfsport Willich GmbH zu zahlen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golfsport Willich GmbH & Co. KG Hardt 21, 47877 Willich 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 89ZZZ00000082078 

Mandatsreferenz: erhalten Sie mit Ihrer Rechnung 

 

SEPA -Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige die Golfsport Willich GmbH & Co. KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die von der Golfsport Willich GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Vorname und Name des Kontoinhabers: 

 

Strasse und Hausnummer: PLZ und Ort: 

 

 

_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  

Kreditinstitut (Name und BIC)  

 

D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

IBAN  

 

_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
............................................................  ......................................... .................................... 
Nutzungsberechtigter     KG     KG 
 



Datenschutzerklärung zum Nutzungsvertrag der Golf-

sport Willich GmbH &Co. KG 
 

Gemeinsame Verantwortliche (Art. 26 DSGVO) 

Der Spielbetrieb auf der Golfanlage Duvenhof wird von 

zwei verschiedenen Rechtsformen organisiert, der Golf-

sport Willich GmbH und des Golfclub Duvenhof e.V. 

(nachfolgend Golfanlage Duvenhof). 

Da die personenbezogenen Daten der Mitglieder und 

Gäste in einer gemeinsamen EDV-Anwendung verarbei-

tet werden, nehmen die beiden Organisation ihre Ver-

antwortung als gemeinsam Verantwortliche nach Art. 26 

DSGVO wahr. 

Beginn der Mitgliedschaft 

Im Rahmen der Aufnahme der Mitgliedschaft bei der 

GmbH bzw. des e.V. werden zur Durchführung der Ver-

eins- und Satzungszwecke und des Spielbetriebs folgende 

personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet: 

- Name, Vorname, Geburtsname 
- Bei Familien: Lebenspartner, Kinder  
- Geburtsdatum 
- Wohnanschrift 
- Bankverbindung 
- Kommunikationsdaten: Telefonnummer, Mobil-

Nummer, Email-Adresse 
- gesundheitliche Einschränkungen (Nachweis für die 

Nutzung von E-Carts bei Turnieren) 
- Beruf (freiwillige Angabe)  
- Geschäftsanschrift (freiwillige Angabe) 
- Früherer Verein (freiwillig) 
- Bei Personen unter 18 Jahren: ebenfalls die oben 

genannten Punkte der Erziehungs-

/Sorgeberechtigten 

Während der Mitgliedschaft 

Während der Mitgliedschaft werden personenbezogene 

Daten in Zusammenhang mit der Ausübung der Mitglied-

schaft verarbeitet. Diese Daten und Informationen wer-

den von uns verarbeitet, da sie zur Förderung des Ver-

eins- und Satzungszweckes und zur Durchführung des 

Spielbetriebes erforderlich sind und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 

Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entge-

gensteht. 

Dies sind insbesondere Daten in folgenden Kategorien 

oder Bereichen: 

- Teilnahme am Spielbetrieb (Turnieranmeldung, 

Startlisten, Ergebnisse) 
- Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen 
- Teilnahme an Trainingsveranstaltungen 
- Startzeitenbuchungen 
- Miete von Trolleyschränken 
- Guthabenverwaltung Gastronomie (soweit vorhan-

den) 

- Guthabenverwaltung Nutzung Driving Range, Ball-

automat  

Weitere Verarbeitungen werden nach Einführung und 

falls erforderlich per Informationsschreiben den Mitglie-

dern mitgeteilt.  

Diese personenbezogenen Daten werden in dem EDV-

System „PC-Caddie“ der Golfanlage Duvenhof gespei-

chert.  

Die Golfanlage Duvenhof hat durch die Gesellschafter 

bzw. den Vorstand eine „Richtlinie Datenschutz für Mit-

glieder und Gäste“ erlassen, zu der Sie über den Mitglie-

derbereich der Internetseiten der Golfanlage jederzeit 

Zugang haben. 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch ge-

eignete technische und organisatorische Maßnahmen 

vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

DGV-Intranet 

Die Golfanlage Duvenhof ist dem Intranet des Deutschen 

Golf Verbandes e. V. (DGV) angeschlossen, über das u.a. 

die Bestellung des DGV-Ausweises erfolgt. Näheres regelt 

Ziff. 7 der Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien 

(AMR) des DGV. Das Mitglied erklärt sich damit einver-

standen, dass die in der AMR genannten personenbezo-

genen Daten an den DGV übermittelt und zu den dort 

beschriebenen Zwecken von uns und dem DGV verarbei-

tet werden dürfen. Die entsprechenden Regelungen der 

AMR wurden in die Datenschutzrichtlinie der Golfanlage 

Duvenhof übernommen. 

Sollte die Regelung der AMR zukünftig ergänzt, erweitert 

oder in anderer Weise geändert werden, so werden die-

se Änderungen, soweit sie dem Spieler zumutbar sind, 

Bestandteil dieses Mitgliedsvertrages, ohne dass es hier-

für einer gesonderten Erklärung der Parteien bedarf. 

Etwaige Änderungen werden über die Golfanlage Du-

venhof bekannt gemacht. 

Ende der Mitgliedschaft, Löschung der Daten 

Bei Ende der Mitgliedschaft werden die personenbezo-

genen Daten nach Ablauf des zweiten Jahres gelöscht, 

das dem Jahr folgt, in dem das Mitglied ausscheidet. 

Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten aus dem Sys-

tem „PC Caddie“ gelöscht, sofern das ausscheidende 

Mitglied nicht zustimmt, dass seine Daten als Gast weiter 

gespeichert bleiben sollen oder ein berechtigtes Interes-

se vorliegt. Darüber hinaus werden die wesentlichen 

Stammdaten weiter gespeichert, um bei einem Wieder-

eintritt günstigere Eintrittskonditionen zu ermöglichen. 

Auf Wunsch können die personenbezogenen Stammda-

ten des Mitglieds auch in digitaler Form dem Kunden zur 

Weitergabe an einen anderen Club ausgehändigt oder an 

den neuen Club digital übermittelt werden. 

Unabhängig von dieser Löschregel werden die personen-

bezogenen Daten gemäß anderer gesetzlicher Speicher-

fristen (z.B. Gesellschaftsrecht, Steuerrecht) bis zu 10 

Jahre nach Ende der Mitgliedschaft gesondert archiviert. 

Der Zugang zu diesen Archiven ist nur eingeschränkt 

möglich. 
 

 

 

Rechte des Betroffenen 

Sie können jederzeit von uns Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten und gegebenenfalls deren Be-



richtigung verlangen. Sie haben zudem das Recht, eine Übertragung Ihrer Daten auf ein anderes ordentliches Mitglied mit 

Spielbetrieb im DGV zu verlangen. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht ver-

stößt, sprechen Sie uns oder unseren Fachverantwortlichen für Datenschutz an. Sollten wir Ihre Bedenken nicht ausräumen 

können, können Sie sich an die für die Golfanlage Duvenhof zuständige Aufsichtsbehörde (Der Nordrhein-Westfälische Da-

tenschutzbeauftragte, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf) wenden. 

Fachverantwortliche für Datenschutz 

Michael Kerkhoff – Golfsport Willich GmbH & Co. KG 

Manuela Heigermoser – Golfclub Duvenhof e.V.  

 

Zustimmung zu Bild- und Video-Aufnahmen, Veröffentlichung 

Im Rahmen des Spielbetriebs, der Turnierdurchführung und sonstiger Veranstaltungen werden oftmals Bild- und Videoauf-

nahmen erstellt und in der Presse, internen Medien, über unsere Internet und Social Media-Bereiche veröffentlicht.  

Alle verantwortlichen Personen der Golfanlage Duvenhof sind sich ihrer Verantwortung bei der Veröffentlichung von Bild- 

und Videoaufnahmen bewusst und werden dies mit der entsprechenden Sorgfalt umsetzen. 

 

Einwilligung Veröffentlichung Bild-/Video-Aufnahmen 

⌧Ich stimme der Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen im Rahmen der Mitgliedschaft zu. 
 

Einwilligung Erziehungsberechtigte  

Veröffentlichung Bild-/Video-Aufnahmen 

⌧Ich stimme als Erziehungs-/Sorgeberechtigter der Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen unserer Kinder und 

Jugendlichen im Rahmen der Mitgliedschaft zu. 

Ich bestätige, dass diese Zustimmung im Einvernehmen aller Erziehungs-/Sorgeberechtigter erfolgt. 
 

 

Einwilligung Zusendung des GCDW-Newsletter 

⌧Ich stimme der Zusendung des GCDW-Newsletters zu. 
 

Einwilligung Zusendung von Emails für Start- und Ergebnislisten sowie weiteren Emails zur Informationszwecken (BCC) 

⌧Ich stimme der Zusendung von Emails (Start- und Ergebnislisten) sowie weiteren Emails zu Informationszwecken zu. 
 

Einwilligung Aushang und Veröffentlichung von HCP-Listen  

⌧Ich stimme dem Aushang der HCP-Listen (Name, Vorname, HCP) und der Veröffentlichung dieser im Mitgliederbereich zu. 
 

Einwilligung Zusendung von Golfzeitungen und Golf-Infos  

⌧Ich bin damit einverstanden, dass mir bei Aktionen Golfzeitschriften und Golf-Infos per Post zugeschickt werden.  
 

 

Datum: ,______________________________________ 

 

 

 

Name, Vorname:________________________________ 

 

Unterschrift:____________________________________ 

(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigen) 


